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außen mittels bewaffneter Gewalt. 
Die revolutionären Klassen bzw. 
die unterdrückten Nationen müs
sen der reaktionären Gewalt ihrer 
Unterdrücker eigene S. entgegen
setzen, um sich zu befreien, dem 
sozialen Fortschritt zum Durch
bruch zu verhelfen sowie die er
rungene Freiheit und die fort
schrittlichen gesellschaftlichen 
Verhältnisse verteidigen zu kön
nen. Politische Funktion, sozialer 
Charakter, historische Rolle und 
politisch-moralisches Antlitz der S. 
werden demnach vom Charakter 
der Klasse (des Staates) bestimmt, 
in deren Interesse sie geschaffen 
wurden. Für die Zuverlässigkeit 
der S. als Instrument der Politik 
bürgt in erster Linie die Klassenpo
sition des Offizierskorps. Die S. er
langen in der antagonistischen 
Klassengesellschaft bisweilen in
folge der von ihnen verkörperten 
Macht eine relative Selbständigkeit 
im politischen Leben, die reaktio
närste Formen annimmt. Unter be
stimmten Umständen (z. B. in 
einigen national befreiten Staaten) 
kann die relative Selbständigkeit 
der S. auch eine progressive Rolle 
spielen. Die militärischen Merk
male der S., wie Bewaffnung, Orga
nisations- und Einsatzprinzipien 
sowie Kampfmöglichkeiten, wer
den vom Niveau der Produktiv
kräfte bestimmt, aber auch von den 
Produktionsverhältnissen, vom 
Charakter und den konkreten Zie
len der Klassenpolitik, von der mi
litärstrategischen Lage, vom ökono
mischen, wissenschaftlich-techni
schen und politisch-moralischen 
Potential des Landes bzw. der Ko
alition sowie von geographischen 
und anderen Faktoren beeinflußt. 
Nach den Bestimmungen des Völ
kerrechts werden die S. in Kämp
fende und Nichtkämpfende, d. h. 
in Kombattanten und Nichtkom
battanten, eingeteilt. Zu den Kom
battanten gehören reguläre und ir
reguläre S: Reguläre S. sind bewaff
nete Kräfte, die von einem Staat

auf Grund der Wehrgesetzgebung 
aufgestellt werden, oder Milizen 
und Freiwilligenformationen, die 
zu Beginn oder im Verlauf eines 
Krieges in diese S. eingegliedert 
und zu Kampfhandlungen einge
setzt werden. Irreguläre S. sind be
waffnete Kräfte, die nicht in die re
gulären S. eingegliedert wurden. 
Dazu gehören Polizeikräfte (ausge
nommen Schutzpolizei), Milizen, 
halbmilitärische Organisationen, 
Kräfte der organisierten Wider
standsbewegung (Partisanen, Gue
rillas), die sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des eigenen Terri
toriums kämpfen können, sowie 
Teile der Zivilbevölkerung, die un
mittelbar beim Herannahen des 
Gegners zu den Waffen greifen. 
Sowohl reguläre als auch irreguläre 
S. müssen nach dem Völkerrecht 
im Krieg vier Bedingungen erfül
len: Sie müssen von einer Person 
geführt werden, die für die ihr Un
terstellten verantwortlich ist (Kom
mandeur, Befehlshaber); sie müs
sen ein bleibendes, von weitem er
kennbares Zeichen tragen, das sie 
als Kriegführende kennzeichnet; 
sie müssen die Waffen offen tra
gen; sie müssen bei ihren Handlun
gen die —» völkerrechtlichen Regeln für 
bewaffnete internationale Konflikte 
einhalten. Entsprechend den
Kampfeigenschaften und der
Zweckbestimmung der verschiede
nen Waffenarten, dem Charakter 
der zu lösenden militärischen Auf
gaben und den Methoden des be
waffneten Kampfes werden die S. 
in Teile (auch: Teil-S.) gegliedert, 
die in der Lage sind, im Zusam
menwirken mit anderen Teilen 
oder auch selbständig Operationen 
durchzuführen. Im allgemeinen 
unterscheidet man zwischen Land-, 
Luft- und See-S. In der UdSSR be
stehen ferner strategische Raketen
truppen und Kräfte der Luftvertei
digung als selbständige Teile der S. 
Im Interesse eines optimalen Ein
satzes der verschiedenen Arten der' 
Bewaffnung und Ausrüstung wer-


